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Vorwort 

Richterliche Rechtsfortbildung ist integraler Bestandteil unserer Rechtsord
nung. Sie wird grundsätzlich dadurch gewahrt, daß in den unterschiedlichen 
Verfahrensordnungen ein Instanzenzug eingerichtet ist, der neben einer Kon
trollfunktion auch sicherstellt, daß relevante Rechtsfragen an die Obergerichte 
gelangen können, deren Judikatur insbesondere der Rechtsvereinheitlichung 
und -fortbildung dient. Um auf diesem Wege eine "Leitrechtsprechung" her
auszubilden, ist es allerdings erforderlich, daß in nennenswertem Umfang be
deutsame Rechtsfragen tatsächlich an die Obergerichte gelangen. Dem steht im 
heutigen deutschen Zivilprozeßrecht entgegen, daß der Zugang zum höheren 
Instanzenzug durch eine kontinuierliche Ausweitung der Erstzuständigkeit der 
Amtsgerichte bei gleichzeitiger Erhöhung der Berufungs- und Revisionssumme 
zusehends schwieriger wird. Indem der Gesetzgeber in der Vergangenheit im 
Rahmen nahezu aller Justizentlastungsvorhaben auf das Instrument der Erhö
hung von Zulassungsstreitwerten gesetzt hat, wurden gleichsam zwangsläufig 
bestimmte Bereiche des Zivilrechts, in denen regelmäßig nur um Beträge in ge
ringer Höhe gestritten wird, von richterlicher Rechtsfortbildung ausgeschlos
sen. Dies ist deshalb besonders problematisch, weil es sich um Regelungsge
biete handelt, die nicht durch den Streitwert der einzelnen Sache, sondern durch 
die Masse der anfallenden Verfahren auch von volkswirtschaftlicher Bedeutung 
sind. Hierzu zählen beispielsweise Rechtsfragen des Konsumentenkredits, des 
Makler- und Reiserechts sowie weite Teile des Werkvertragsrechts. Dieses un
befriedigende Ergebnis ließe sich vermeiden, wenn in solchen Rechtsgebieten 
die Möglichkeit einer richterlichen Vorlage relevanter Rechtsfragen eröffnet 
würde, wie sie seit Jahrzehnten im Wohnraununietrecht besteht. Obwohl dort 
die Amtsgerichte sachlich ausschließlich zuständig sind, wird der eigentlich am 
Landgericht endende Rechtszug durch das richterliche Vorlagemodell des 
Rechtsentscheids (seit 1991: § 541 ZPO) ergänzt. Diese beim Oberlandesge
richt einzuholende Vorabentscheidung stellt keine verlängerte Instanz dar, son
dern dient allein der obergerichtlichen Beantwortung konkret aufgeworfener 
Rechtsfragen, entweder weil eine Rechtsprechungsdivergenz droht oder grund
sätzliche Bedeutung der Frage gegeben ist. Auf diese Weise wird die hinrei
chende Beteiligung der Obergerichte an der Rechtsprechung im Wohnraum
rnietrecht und damit die Wahrnehmung ihrer rechtsfortbildenden Aufgabe -
losgelöst von unmittelbaren Interessen oder Initiativen der Parteien - sicherge
stellt. 
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Die vorliegende Untersuchung geht zunächst der historischen Entwicklung 
dieses besonderen Verfahrensmodells nach, dessen Anfange in den Problemen 
der Wohnraumbewirtschaftung der 20er Jahre liegen und dessen Grundkonzep
tion den Gesetzgeber bis in die jüngste Zeit hinein zu inpirieren scheint 
(Kap. 1). Sodann wird die dogmatischen Struktur des Rechtsentscheids in 
Wohnrawnmietsachen, wie er jetzt in § 541 ZPO geregelt ist, insbesondere an
band der in der Rechtspraxis auftretenden Fragen und Probleme untersucht 
(Kap.2) sowie seine - bisweilen mißglückte - Einbettung in das übrige Zivil
verfahrensrecht betrachtet (Kap.3). Die Frage einer Ausweitung des RE
Modells legt einen Vergleich mit ähn1ichen instanziellen Vorlageverfahren wie 
Art. 177 EGV und Art. 100 Abs. 1 GG nahe, deren praktische Problemfelder 
und aktuelle Reformdiskussionen vor allem interessieren (Kap. 4). Abschlie
ßend wird der Versuch unternommen, die Frage nach der Möglichkeit einer 
Ausweitung des Rechtsentscheids zur Lösung des Rechtsfortbildungsdefizits 
bei geringwertigen Streitgegenständen zu beantworten (Kap. 5). 

Die Studie verfolgt damit zugleich zwei Anliegen. Sie will das bislang wis
senschaftlich wenig beachtete Rechtsentscheid-Verfahren vielschichtig be
leuchten und innerhalb des bereits vom Gesetzgeber vorgesehenen Rahmens 
fortentwickeln helfen. Darüber hinaus soll die Tauglichkeit des Modells für 
weitere, bislang nicht erfaßte Bereiche des Zivilrechts überprüft werden. Im 
Ergebnis wird gezeigt, daß der Rechtsentscheid im Wohnraummietrecht ein ef
fektives und sinnvolles Institut zur Rechtsharmonisierung ist und in ausge
wählten, abgrenzbaren Gebieten des Zivilrechts als eigenständiges Rechtsfort
bildungsinstrument eine vernünftige Alternative zum Rechtsmittelsystem der 
ZPO sein kann. 

Die Untersuchung wurde im Frühjahr 1998 abgeschlossen und im Sommer
semester 1998 von der Juristischen Fakultät der Universität Rostock als Dis
sertation angenommen. Sie ist während meiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher 
Assistent am dortigen Institut für Internationales Recht - Lehrstuhl für Bürger
liches Recht, Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsverglei
chung - entstanden. 

An dieser Stelle ist es allen Dank zu sagen, die das Entstehen der Arbeit ge
fördert haben. In erster Linie gilt dies für meinen akademischen Lehrer, Prof. 
Dr. Harald Koch, der trotz vielfältiger Belastungen in der Aufbauphase der Ju
ristischen Fakultät, als Dekan und Richter am Oberlandesgericht Rostock stets 
gesprächsbereit und interessiert war. Er hat seinem Assistenten den erforderli
chen zeitlichen wie auch geistigen Freiraum gelassen, der für wissenschaftliche 
Arbeit unerläßlich ist und das Klima an seinem Lehrstuhl nachhaltig prägt. Sei
ne Art wissenschaftlicher Auseinandersetzung und kollegialen Umgangs wer
den mir Maßstab bleiben. 
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Herzlich danke ich Prof. Dr. Reinhard Singer, der trotz anderweitiger Bean
spruchung das Zweitgutachten zügig verfaßt und Prof. Dr. Comelius Prittwitz, 
der den Vorsitz in der Disputation mit interessanten Anregungen gefiihrt hat. 

Dank ist aber auch denen zu sagen, die nicht arn formellen Promotionsver
fahren beteiligt waren, und dennoch den Fortgang der Arbeit beeinflußt haben. 
Zu nennen ist hier in erster Linie Prof. Dr.Ralph Weber, der gerade wegen sei
ner besonders kritischen Position zu den hier vertretenen Ansätzen eines allein 
überindividuellen, von der Parteidisposition befreiten Rechtsentscheids ein stets 
herausfordernder Gesprächspartner war. Gleiches gilt fiir meinen Assistenten
kollegen Stephan Schlegel, LLM., dem ich außerdem fiir die mühevolle Durch
sicht des Manuskripts in der Schlußphase danke. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die Veröffentlichung der Arbeit 
in den Schriften zum Prozessrecht durch Übernahme des Druckkosten
zuschusses sehr erleichtert. Auch dafiir vielen Dank! 

Ich widme diese Arbeit meiner Ehefrau Jana, die den Text immer wieder en
gagiert gelesen und großes Verständnis für die zeitliche Inanspruchnahme arn 
neu gegIiindeten Institut wie auch während der Entstehensphase der Untersu
chung gezeigt hat. 

Rostock, im Januar 1999 Armin Willingmann 
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Einleitung 

I. Einführung in das Problem 

1. Def'lzite der aktuellen Recbtspflegeentlastungsdebatte 

,,Der ,blaue Himmel' beginnt zu früh" - mit dieser knappen Aussage cha
rakterisiert der amtierende Präsident des Bundesgerichtshofs, Karlmann Geisl 

ein Grundproblem der aktuellen deutschen Rechtspflege, die zwischen dem 
Wunsch nach Erhalt eines hohen Rechtsschutzniveaus und dem Zwang zur Ra
tionierung der knappen Ressource Reche hin- und hergerissen wird. Unter dem 
Diktat schmaler öffentlicher Haushaltsmittel hat sich der Gesetzgeber wieder
holt, verstärkt aber in der jüngeren Zeit, dazu entschlossen, wenn schon nicht 
den Zugang zur Justiz, so doch zumindest den weiteren Rechtszug zu beschnei
den, um so die Gesamtdauer der Verfahren zu verkünen. Produkt dieser Maß
nahmen ist ein Rechtsmittelsystem, das sich im wesentlichen am Streitwert ori
entiert und vom Erreichen einer bestimmten Summe (Beschwer) den Zugang 
zur nächsten Instanz abhängig macht. 

Diese gesetzgeberische Maßnahme erscheint auf den ersten Blick solange 
unproblematisch, als der verfassungsrechtliche Anspruch auf Justizgewährung 
erhalten bleibt. Da das BVerjG bereits frühzeitig entschieden hat, daß der Ge
setzgeber aus diesem Grunde nicht gezwungen ist, einen Rechtsmittelweg zu 
schaffen, solange er einschränkungslos Rechtsschutz zu gewähren verma~, 
setzt die Kritik gegenüber sog. Vereinfachungs- oder Entlastungsmaßnahmen in 
der Ziviljustiz weniger an der (grundgesetzlichen) Wurzel, sondern eher bei den 
ökonomischen oder sozialen Folgen, vor allem aber den Auswirkungen auf 
weitere Funktionen richterlicher Tätigkeit an. Zu diesen zählen namentlich 
auch Rechtsfortbildung und Rechtsprechungsharmonisierung4. 

I ZRP 1997, 165. 
2 So schon für den Zustand ausgangs der 70er Jahre, G. Pfeiffer, ZRP 1981, 121 fI 

Vorher bereits nachdrücklich KaI/hasser, JR 1971, S. 265 - 273. 
3 Erstmalig BVerjGE 1,433; st Rspr. Dazu ausf. in Kap. 3/5. 
4 Diese Feststellung läßt sich ohne weitere Erörterung der umfangreichen Diskussion 

über die Prozeßzwecke treffen, denn selbst die Vertreter eines streng sUbjektiven Ver
ständnisses, demzufolge der Zweck des Prozesses im Schutz individueller Rechtsposi-
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2. Recbtsprecbungsdivergenz und Vereinbeitlicbungsauftrag 

Das Ziel einheitlicher Rechtsprechung, voraussehbarer Prozeßabläufe und 
berechenbarer Entscheidungen ist ein Gerechtigkeitsgebot und erfaßt die 
Rechtsordnung in allen ihren Gebieten. Es läßt sich verfassungsrechtlich bereits 
in Art. 3 Abs. 1 GG festmachen, der über Art. 1 Abs. 3 GG auch fiir die Judi
kative unmittelbare Geltung hat5. Danach ist die unterschiedliche Anwendung 
rechtlicher Bestimmungen auf gleichartige Sachverhalte auch fiir die Gerichte 
verboten. Oder kurzgefaßt: "In der gleichen Auslegungsituation ist eine 
Rechtsnorm gleich auszulegen"6. 

Dieses Ergebnis unterhalb des Verfassungsrechts und ohne pennanenten 
Rückgriff auf die Verfassungsbeschwerde zu erreichen, fmden sich in den Pro
zeßordnungen regelmäßig Bestimmungen, die zum Zwecke der Vereinheitli
chung und Fortbildung des Rechts entweder den Parteien eine zusätzliche, hö
here Gerichtsinstanz eröffnen oder aber einen gerichtsinternen Vorlagezwang 
an einen übergeordneten Spruchkörper begründen. Dies gilt auch fiir das Zivil
verfahrensrecht. 

Sowohl die Rechtsvereinheitlichung durch Rechtsmittel als auch durch Vor
lageverfahren begegnen dort wie anderswo in vielfältigen Abwandlungen, die 
bereits zahlreich untersucht wurden. Insbesondere die Frage nach der rechts
vereinheitlichenden Funktion der obersten Gerichtshöfe des Bundes stand dabei 
im Mittelpunkt des Interesses 7• So ertragreich die vielfältige Beschäftigung mit 
dieser Aufgabe der Höchstgerichtsbarkeit war und weiterhin ist, darf dennoch 
nicht übersehen werden, daß die Masse zivilrechtlicher Streitigkeiten gar keine 
Aussicht darauf hat, in die Revision gelangen zu können, so daß eine Befassung 
des Bundesgerichtshofs mit den zugrundeliegenden rechtlichen Materien nur 
selten der Fall sein wird; ein Ausgleichsverfahren, wie es vor den Gerichtshö
fen des Bundes vorgesehen ist, findet daher nur in den seltensten Fällen statt. 
Diese faktische "Abschottung" des BGH bewirken die allgemeinen Regeln des 
Gerichtsverfassungsrechts. Sie haben zur Folge, daß heute eine Vielzahl von 
(Zivil-)Prozessen wegen ihres relativ geringen Streitwerts entweder nur am 
Amtsgericht oder allenfalls als Berufungsverfahren am Landgericht stattfinden. 

tionen gesehen wird, räwnen ein, daß zwnindest die Rechtsmittelinstanzen über indivi
duelle Zwecke jedenfalls mitverfolgen; aus( Lames, 3 ff.; Henckel, 61 ff.; Jauemig, I, 
3 (; Koch, 4 ff. ; zurückhaltend insoweit immer noch Grunsky, 1 ff., 5 ff. am Bsp. der 
Revision. 

5 BVeifGE 19,47. 
6 Gusy, Döv 1992, 461, 468. 
7 Vgl. nur die Monografien von E.-W. Hanack (1962); M. Schulte (1986); C. Mayer 

(1996). 



I. EinfUhrung in das Problem 29 

Hat die erstinstanzliche Befassung der Amtsgerichte schon wegen der Orts
nähe und -kenntnis wie auch der Bürgernähe vieles für sich. so steht ein kurzer 
Instanzenzug aber naturgemäß auch einer einheitlichen Rechtsprechung entge
gen, solange diese Hannonisierungsaufgabe allein von den Oberlandes
gerichten oder dem Bundesgerichtshof im Rechtsmittelverfahren wahrgenom
men wird. Dieses Problem stellt sich insbesondere - wenn auch nicht nur - im 
Bereich des Verbraucherprozesses8 . 

In der Praxis ranken sich heute die meisten Rechtsstreitigkeiten9 zwischen 
Konsumenten und Händlern, DienstIeistern oder Unternehmern, aber auch Ver
kehrsunfallbeteiligten um Streitwerte unterhalb der erforderlichen Berufungs
summe, die seit dem 1.3.1993 auf l.500,-- DM angehoben ist, § 511a I ZPOIO . 

Bis vor wenigen Jahren lag diese Summe noch bei 500,-- DM, seit 1982 bei 
700,-- DM und erst Anfang der 90er Jahre wurde sie auf l.200,-- DM erhöht. 
Die beiden letzten Anhebungen der Streitwerte hatten zur Folge, daß die zu
ständigkeitshalber angerufenen Amtsgerichte (§ 23 GVG) in diesen Prozessen 
häufig zugleich erste und letzte Instanz sind; eine weitere Tatsacheninstanz 
fehlt ebenso wie die Möglichkeit, problematische Rechtsfragen einer Revision 
oder ähnlicher obergerichtlicher Prtifung zu unterwerfen bzw. Stellungnahme 
zuzuführen. Aber auch bei Rechtsstreitigkeiten oberhalb eines Streitwerts von 
1.500,-- DM findet das VerfahrenjedenfaUs vor dem Landgericht sein Ende, da 
die Revision gern. § 545 ZPO nur gegen Berufungsurteile der Oberlandesge
richte statthaft ist. 

Und selbst jenseits dieser Begrenzung auf Amts- und Landgerichte besteht 
nur vereinzelt die Möglichkeit, daß der Bundesgerichtshof auch tatsächlich mit 
einer Rechtssache befaßt wird. Zwar beklagen auch die Richter des BGH - wie 
die anderer BundesgerichteIl - ihre Überlastung, immer seltener wird das ober
ste Zivilgericht jedoch mit Rechtsproblemen konfrontiert, die wegen ihrer 
grundsätzlichen Bedeutung einer Klärung durch höchstrichterliche Rechtspre
chung erfahren sollten. Dies läßt sich durch wenige Zahlen präzisieren I 2. Pro 

8 Hier verstanden als Summe aller Rechtsstreitigkeiten, die verbraucherrechtlichen 
Bezug aufweisen, vgl. auch Koch, VerbrPrR, 86 f; älmlicher Befund auch bei Löwe, 99, 
112 f 

9 Das Stat. Jahrbuch der Bundesrepublik (Stand 1997) wies in den Jahren 1993 -
1995 zwischen 1,2 und 1,5 Mio. "Gewöhnliche Prozesse" vor den Amtsgerichten aus. 
Auf das Wolmungsmietrecht entfielen in diesem Zeitraum regelmäßig rd. eine Viertel 
Million Verfahren, nur wenig geringer die Zahlen bei kauf rechtlichem Hintergrund. Auf 
das Verkehrsunfallrecht kamen ca. 150.000 Verfahren pro Jahr. 

10 Durch Art. I Nr. 7 RpflEntlG v.II.I.1993, BGBI. I, 50. 
11 Umfassend zur Situation am BVetjG der vom BMJ herausgegeben Bericht zur 

Entlastung des Bundesveifassungsgerichts v. Januar 1998. 
12 Vgl. auch hierzu ZRP 1997, 166. Detailliert Stat. Jahrbuch 1997,365. 
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